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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1995

Norm

ABGB §94 Abs2

ABGB §98

Rechtssatz

Ein durch viele Jahre im Betrieb mitwirkender Ehegatte, der seine eigene Lebensführung völlig auf die Erfordernisse

des Betriebes abgestellt hat, darf durch die unbegründete Ausweisung aus dem bisher gemeinsam geführten Betrieb

nicht schlechter gestellt werden als der den Haushalt allein führende nicht berufstätige Ehegatte.
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